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Dieses Spezialseminar für Jugendschöffinnen 

und Schöffen stellt Zielsetzung und Aufgaben 

des Jugendstrafrechts aus staatsanwaltschaftli-

cher und richterlicher Sicht - in Abgrenzung zum 

Erwachsenenstrafrecht - dar. Das pädagogisch 

ausgerichtete Jugendkriminalrecht berücksich-

tigt, dass gelegentliche Normverstöße von Ju-

gendlichen typisch für eine bestimmte Entwick-

lungsphase und daher vorübergehend sind. 

Auch bei der jugendstrafrechtlichen Sanktions-

praxis steht der Erziehungsgedanke im Vorder-

grund, d.h. erzieherische, auf Verhaltensände-

rung zielende Maßnahmen. Die staatsanwalt-

schaftliche und richterliche Verantwortung ist 

gerade in Jugendstrafsachen besonders hoch, 

da Strafverfahren und Urteil den Jugendlichen 

bzw. Heranwachsenden entscheidend beein-

flussen können. Auch Schöffinnen und Schöffen 

müssen sich damit befassen, wie auf Straftaten 

Jugendlicher und Heranwachsender verantwor-

tungsbewusst und mit Augenmaß reagiert wer-

den kann, damit sie nicht erneut straffällig wer-

den. Daher sollen in diesem Seminar Kenntnis-

se über Jugendkriminalität und das gesamte 

Jugendstrafverfahren – vom Ermittlungsverfah-

ren bis zum Urteil – vermittelt werden. 

 

Für den Landesverband NRW der DVS: 

Ulla Sens 

 

Für die Bischöfliche Akademie: 

Akademiedirektor Dr. Karl Allgaier 
Dr. Georg Souvignier, Tagungsleiter 

 

 
Freitag, 5. November 2010 

  9.15 Uhr  Tasse Kaffee 
 

  9.30 Uhr  Aufgaben und Rolle des  

Jugendstaatsanwalts – vom Er-

mittlungsverfahren bis zum Plä-

doyer 

• Allgemeine Organisation und 

Aufgaben der Staatsanwalt-

schaft, besondere Qualifikation 

des Jugendstaatsanwalts 

• Was passiert vor der Anklage-

erhebung? – Die Praxis staats-

anwaltschaftlicher Ermittlungen 

unter Berücksichtigung des er-

zieherischen Leitgedankens 

• Strafverfolgung im Spannungs-

feld zwischen Legalitäts- und 

Opportunitätsprinzip, das In-

strument der Diversion (Ver-

zicht auf ein formelles Verfah-

ren) 

• Umfang, Erscheinungsformen 

und Erklärungsansätze von 

Jugendkriminalität, typische 

Straftaten Jugendlicher, ju-

gendliche Gewalt- und Inten-

sivtäter. 

• Der Jugendstaatsanwalt in der 

Hauptverhandlung 

Manuela Faber,  

Oberstaatsanwältin, Aachen 

 

12.15 Uhr Mittagessen 
 

13.15 Uhr  Die Hauptverhandlung im  

Jugendstrafverfahren  

(Kaffeepause ca. 15 Uhr) 

• Spruchkörper und Zuständig-

keiten der Jugendgerichtsbar-

keit 

• Anwendungsbereich des Ju-

gendgerichtsgesetzes (JGG), 

strafrechtliche Verantwortung 

junger Menschen 

• Zielsetzung des Jugendstraf-

verfahrens und Besonderheiten 

der Hauptverhandlung, Leit-

prinzip „Erziehungsgedanke“ 

• Mitwirkungs- und Gestal-

tungsmöglichkeiten der Ju-

gendschöffinnen und -schöffen 

• Die Rechtsfolgen der Tat nach 

dem Jugendgerichtsgesetz 

(Erziehungsmaßregeln, 

Zuchtmittel, Jugendstrafe) 

Dr. Gerd Nohl,  

Vors. Richter am Landgericht Aa-

chen 
 

17.00 Uhr Veranstaltungsende 
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Tagungsnummer: A 17345 

 

August-Pieper-Haus 
 

Leonhardstr. 18-20 �  52064 Aachen 

Tel.: (0241) 4 79 96-0 �  Fax: 4 79 96-10 

mail: bischoefliche-akademie@bistum-
aachen.de 

www.bischoefliche-akademie-ac.de 

 

 

Zu Fuß erreichen Sie das August-
Pieper-Haus vom Hauptbahnhof in un-
gefähr fünf Minuten. 

PKW-Fahrern steht ein hauseigener Park-
platz gegen Gebühr zur Verfügung. Der 
Schlüssel ist an der Rezeption des August-
Pieper-Hauses erhältlich.  

HINWEISE 
 
Die Teilnahmegebühr, die ein Mittagessen 
beinhaltet, beträgt € 21,--. 

Begrenzte Parkmöglichkeit:  € 2,-- /Tag 

Ihre Anmeldung gilt als angenommen, wenn 
Sie von uns keine Absage erhalten. 

Bei Verhinderung bitten wir um Nachricht bis 
fünf Tage vor Tagungsbeginn. Andernfalls 
müssen wir Ihnen den vollen Betrag der jewei-
ligen Gebühr in Rechnung stellen.  

Bei der Anmeldung geben Sie bitte die Ta-
gungsnummer A-17345 an. Sie können sich 
auch telefonisch unter 0241/47996-29 (Frau 
Schäffter), per Fax (0241/47996-10) oder per 
Mail an esther.schaeffter@bistum-aachen.de 
anmelden. 
 

Bitte melden Sie sich bis zum 8. Oktober 
2010 an. 


